
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1990/6/12 15Os53/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.06.1990

Norm

StGB §311

Rechtssatz

In zollbehördlichen Austrittsbestätigungen - mag es sich um (formularmäßige) Austrittsbescheinigungen oder um auf

Warenrechnungen angebrachte Austrittsvermerke handeln - wird regelmäßig der am Austellungstag realisierte Austritt

der betre7enden Waren aus dem Inland beurkundet; das Anbringen eines falschen Ausstellungsdatums, mit dem

tätergewollt fälschlich der Anschein eines am selben Tag bewerkstelligten Grenzübertritts der Waren erweckt wurde,

ist demnach tatbildlich.
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